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4. Rekommunalisierung unter Gründung einer privatrechtlichen Anlagengesellschaft (Gesellschaftsmodell) 
 
 

 
Kommune 

 

Städtischer Eigenbetrieb 

Wasserversorgung 

 

Wasser-Kunden 

Wasseranlagen- 

gesellschaft ohne 

Managementfunktion 

Gebührenbescheid 

„Konzessionsvertrag“ mit Pflicht 
zum Betreiben der Netze 

Dienstleistungsvertrag, ggf. er-
gänzt durch einen Personal- 
gestellungsvertrag 

Übertragung der 
Wasser-Sachanlagen 

Pachtvertrag 

Bezugsvertrag 

 
Wasserlieferant 

Bisheriger  

Wasserversorger 

Da der Eigenbetrieb Inhaber der Konzession, Vertragspartner des Wasserbezugsvertrages sowie Pächter der Anla-
gen ist, ist er der materielle Betreiber der Wasserversorgung, auch wenn er funktionell die operative Durchführung 
der Versorgung auf den bisherigen Wasserversorger überträgt. § 613a BGB greift hier nicht ein, da der Anlagen-
veräußerungs- und der Dienstleistungsvertrag mit verschiedenen Personen abgeschlossen sind; ein als Betriebsteil-
sübergang anzusprechender Vorgang liegt daher nicht vor. 


